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Prüfungsordnung für den Master-Studiengang
„Geowissenschaften“ der Universität Bremen

Vom 7. Juli 2004

Der Rektor der Universität Bremen hat am 8. Juli
2005 nach § 110 Abs. 1 Nr. 5 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. Juli 2003 (Brem.GBl. S. 295) die fachspezifi-
sche Prüfungsordnung für den Master-Studiengang
„Geowissenschaften“ in der nachstehenden Fassung
genehmigt:

Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusam-
men mit dem Allgemeinen Teil für Master-Prüfungs-
ordnungen vom 14. Juli 2004.

§ 1

Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester ein-
schließlich der Bearbeitungszeit für die Masterarbeit.

§ 2

Studiendauer und Studienaufbau

(1) Der Studiengang ist modular aufgebaut und
nach dem European Credit Transfer System auf insge-
samt 120 Kreditpunkten (CP) ausgelegt. 

(2) Das Studium ist in folgender Weise gegliedert:

a) Acht Wahlpflichtmodulbereiche (Ber 1-8): 
– Analyse geologischer Prozesse im Gelände, 
– Geobiologie und Paläontologie, 
– Mineralogie und Petrologie, 
– Sedimentologie: Modelle und Konzepte,
– Aquatische Geochemie und Bodenkunde,
– Hydrogeologie in Forschung und Anwen-

dung,
– Geophysik in Forschung und Anwendung,
– Ingenieurgeologie und Geotechnik.

In diesen Wahlpflichtmodulbereichen werden Inhal-
te und Anwendungen der Allgemeinen Geowissen-
schaften mit einem methodenzentrierten, praxis-
orientierten und berufsnahen Ausbildungsziel vertie-
fend behandelt.

b) Drei Wahlpflichtprojekte (Pro 1-3): 

– Geowissenschaftliches Kartier- oder Gelände-
projekt,

– Geowissenschaftliches Medienprojekt,

– Externes oder internationales geowissen-
schaftliches Projekt. 

In diesen teamorientierten Anwendungsprojek-
ten werden erworbene geowissenschaftliche
Kenntnisse und Fähigkeiten eingesetzt. 

c) Geowissenschaftliches Forschungsseminar (FSem)

Es wird die zweck- und zielgruppenorientierte
Darstellung und Publikation von Forschungser-
gebnissen vermittelt sowie Literaturstand und
Planungselemente der eigenen Masterarbeit er-
arbeitet.

In den ersten beiden Semestern sollen vier der
acht Wahlpflichtmodulbereiche (Ber 1-8) belegt
und absolviert werden. Im dritten Semester wer-
den eines der drei möglichen Wahlpflichtprojek-
te (Pro 1-3) und das Forschungsseminar (FSem)
belegt. Das vierte Semester ist für die Masterar-
beit vorgesehen.

Es besteht die Möglichkeit, einen der vier Wahl-
pflichtmodulbereiche aus dem Angebot des
Masterstudiengangs „Marine Geosciences“ aus-
zuwählen. Auf Antrag kann an dessen Stelle
auch ein gleichwertiges, das Studium sinnvoll
ergänzendes Lehrangebot aus einem anderen
Masterstudiengang gewählt werden. Über den
Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss. Es
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dürfen nur Wahlpflichtmodulbereiche gewählt
werden, die nicht und auch nicht in Teilen das-
selbe Lehrangebot anbieten wie ein belegter
Wahlpflichtmodulbereich im Masterstudiengang
Geowissenschaften.

§ 3

Prüfungen

(1) Prüfungen können als 

– mündliche Prüfungen,

– Klausuren, 

– schriftlich ausgearbeitete Referate, 

– Hausarbeiten, 

– Projektarbeiten mit Ergebnisbericht und Kolloqui-
umsvortrag, 

– Studienarbeiten, 

– Geländeberichte oder 

– Seminarvorträge 

durchgeführt werden. 

(2) Die Dauer von Klausurarbeiten beträgt mindes-
tens 45 Minuten und höchstens drei Stunden. Mündli-
che Prüfungen dauern in der Regel 30 Minuten. Semi-
narvorträge umfassen 15 - 45 Minuten.

(3) Die verbindliche Anmeldung zu einer Prüfung
erfolgt spätestens vier Wochen vor der Prüfung. Termi-
ne, Bewertungskriterien und Formen der Prüfungs-
leistungen werden von den Veranstaltern zu Beginn
der Veranstaltung mitgeteilt. Die Anmeldung kann bis
zu zwei Wochen vor Prüfungsbeginn zurückgezogen
werden.

(4) Der Zeitraum für die Bewertung von Prüfungen
soll so kurz wie möglich sein und darf vier Wochen
nicht überschreiten.

(5) Bearbeitungsfristen von Hausarbeiten, Studien-
arbeiten und Projektarbeiten, so weit sie nicht an
Lehrveranstaltungen gebunden sind, werden von den
Veranstaltern festgelegt; diese Arbeiten sind bis zu
Beginn der Veranstaltungszeit des folgenden Semes-
ters abzuschließen.

(6) Die Masterarbeit kann bei einer Beurteilung
„nicht bestanden“ einmal wiederholt werden. Fehl-
versuche an anderen Hochschulen sind anzurechnen. 

§ 4

Prüfungsanforderungen der Masterprüfung

(1) Es müssen vier der acht Wahlpflichtbereiche
(Ber 1-8) mit je 15 CP erfolgreich absolviert werden.
Zudem muss ein Wahlpflichtprojekt (aus Pro 1-3;
15 CP) erfolgreich abgeschlossen werden. Das For-
schungsseminar (15 CP) ist obligatorisch. Die Modul-
bereiche Ber 1-8 sowie das Forschungsseminar setzen
sich aus eins bis drei prüfungsrelevanten Modulen zu-
sammen. 

(2) Anlage 1 schlüsselt die einzelnen Module und
Prüfungsanforderungen innerhalb der Modulbereiche
auf. Formen, Fristen und Termine der Prüfungen wer-
den im Rahmen der jährlichen Veranstaltungsplanung
festgelegt bzw. – sofern nicht vorgegeben – zu Beginn
der ersten Veranstaltung des Moduls von den Veran-
staltern bekannt gegeben.

§ 5

Masterarbeit und Kolloquium

(1) Die Anmeldung auf Zulassung zur Masterarbeit
wird in der Regel bis zum Ende des dritten Studiense-
mesters beantragt. Es müssen sechs Modulbereiche
(fünf Wahlpflicht- und ein Pflichtbereich) mit insge-
samt 90 CP erfolgreich abgeschlossen sein. Die An-
meldung soll spätestens einen Monat nach Abschluss
der letzten Prüfung erfolgen.

(2) In begründeten Fällen kann die Masterarbeit
auch als Gruppenarbeit durchgeführt werden. 

(3) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit be-
trägt 22 Wochen. Für die Masterarbeit und das Kollo-
quium werden 30 CP angerechnet. Die Gesamtbewer-
tung der Masterarbeit setzt sich zu 75% aus der gemit-
telten Note der beiden Gutachten und zu 25% aus der
Kolloquiumsnote zusammen.

(4) Kann die Masterarbeit nicht innerhalb von
22 Wochen abgeschlossen werden, kann in begründe-
ten Einzelfällen vom Prüfungsausschuss eine Verlän-
gerung der Bearbeitungszeit um höchstens vier Wo-
chen gewährt werden.

(5) Der Zeitraum für die Bewertung der Masterar-
beit soll so kurz wie möglich sein und darf vier Wo-
chen nicht überschreiten.

§ 6

In-Kraft-Treten und Übergangsregelungen

(1) Diese Prüfungsordnung tritt nach Ihrer Veröf-
fentlichung zum Wintersemester 2005/2006 in Kraft.

(2) Übergangsregelung für Studierende im Studien-
gang „Diplom – Geowissenschaften“: Ab dem Winter-
semester 2005/06 werden ausschließlich Lehrveranstal-
tungen (LV) aus dem Curriculum des neuen Studien-
ganges „Master of Science – Geowissenschaften“ ange-
boten. In der Anlage (Studienplan) sind die früheren
LV-Nummern des Diplomstudienganges mit den je-
weils äquivalenten Lehrveranstaltungen im neuen Ma-
sterstudiengang aufgelistet. Für eventuell nicht aufgeli-
stete Lehrveranstaltungen aus dem Curriculum des Di-
plomstudienganges werden in Einzelfallentscheidun-
gen äquivalente Lehrveranstaltungen benannt.

(3) Übergangsregelung für Studierende im Studien-
gang „Bachelor of Science – Geowissenschaften“, die
ihr Studium mit oder vor dem WiSe 2002/03 am
FB5/Universität Bremen begonnen haben und ab dem
WiSe 2005/06 in den Studiengang „Master of Science –
Geowissenschaften“ wechseln: Diese Studierenden
können können sich zum WiSe 2005/06 in den Studi-
engang „Master of Science – Geowissenschaften“ ein-
schreiben und statt des regulären Masterabschlusses
alternativ den Abschluss „Diplom-Geowissenschaft-
ler(in)“ erwerben, sofern sie dies spätestens zum Vorle-
sungsbeginn des Wintersemesters 2005/06 (17. Okto-
ber 2005) schriftlich beim Prüfungsbüro beantragt ha-
ben. Diese einmalig gewährte Option setzt voraus, dass
alle Leistungen gemäß der Prüfungsordnung „Master
of Science – Geowissenschaften“ erbracht wurden.

Bremen, den 1. Juli 2005

Der Rektor
der Universität Bremen

Anlage:

Prüfungsanforderungen Masterstudiengang Geowis-
senschaften Studienplan gemäß § 6 (2)
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